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AUSWEITUNG DER GRV

Ausweitung der gesetzlichen 
Renten versicherung auf Selbständige: 
merkliche Effekte auch in der mittleren Frist
Von Hermann Buslei, Johannes Geyer, Peter Haan und Michael Peters

Ein häufig genannter Vorschlag zur Reform der gesetzlichen 
Renten versicherung (GRV) ist die Ausweitung des Versicherten
kreises. Dabei geht es zum einen um die bessere Alterssicherung 
von bislang nicht Versicherten und zum zweiten um die Stabilisie
rung der finanziellen Grundlagen der GRV. Dieser Bericht unter
sucht die finanziellen Auswirkungen einer Versicherungspflicht 
für Mini und MidiJobs und für Selbständige. Es wird gezeigt, dass 
der Einbezug von Mini und MidiJobbern kaum eine Auswirkung 
auf die Finanzlage der GRV hat, aber die Einbeziehung von nicht 
obligatorisch abgesicherten Selbständigen in die Versicherungs
pflicht die Finanzen der GRV auf mittlere Sicht merklich entlasten 
könnte. Eine besondere Bedeutung kommt der zeitlichen Um
setzung der Reform zu. Die entlastenden Effekte bei einer Einbe
ziehung der Selbständigen ergeben sich dadurch, dass zunächst 
mehr Beiträge ins System fließen, aber noch keine Renten aus
gezahlt werden müssen. Wenn man sofort alle Selbständigen in 
die GRV übernehmen würde, wäre die maximale Entlastung beim 
Beitragssatz bereits nach wenigen Jahren erreicht. Würde man die 
Versicherungspflicht nur auf neue Selbständige ausdehnen, wäre 
der maximale Effekt erst nach dem Jahr 2040 erreicht. 

In der jüngeren Debatte um die zukünftige Entwicklung 
der Gesetzlichen Rentenversicherung (GRV) wird immer 
wieder die Einbeziehung bisher nicht versicherungs-
pflichtiger Gruppen, insbesondere geringfügig Beschäf-
tigte, Midi-Jobber und Selbständige, diskutiert.1 Damit 
sollen zum einen Lücken in den Versicherungsbiogra-
phien geschlossen und Altersarmut verringert werden2, 
zum zweiten soll die finanzielle Basis der GRV gestärkt 
werden. Dieser Wochenbericht fokussiert auf die Wir-
kungen für die Finanzen der GRV.

Kritisch gegenüber einem beitragspolitisch motivierten 
Einbezug bislang nicht versicherter Selbständiger in die 
GRV wurde eingewendet, dass eine Ausdehnung des Ver-
sichertenkreises in einer umlagefinanzierten Renten-
versicherung nur vorübergehende Auswirkungen haben 
könne.3 Allerdings könnten diese einmaligen entlasten-
den Effekte auf die Rentenversicherung durchaus sub-
stan ziell sein und über einen längeren Zeitraum anfal-
len, so dass man diese Reformoption nicht a priori als 
unwirksam charakterisieren kann. 

1 Zum Beispiel anhand des Vergleichs mit der Alterssicherung in Österreich, 
in der die Selbständigen obligatorisch mitversichert sind und die Beamten
versorgung den Regeln der GRV angeglichen wird, Blank, F., Logeay, C., Türk, E., 
Wöss, J., Zwiener, R. (2016): Alterssicherung in Deutschland und Österreich: 
vom Nachbarn lernen? WSIReport Nr. 27, 1/2016. Für die Konzeption und 
Analyse eines Alterssicherungssystems für die gesamte Wohnbevölkerung in 
Deutschland siehe Meinhardt, V., Grabka, M. (2009): Grundstruktur eines 
univer sellen Alterssicherungssystems mit Mindestrente. Diskussionspapier des 
 Gesprächskreises Sozialpolitik der FriedrichEbertStiftung.

2 Unter den Selbständigen bilden die SoloSelbständigen eine quantitativ 
bedeutende Teilgruppe. Viele SoloSelbständige verfügen nur über geringe 
Einkommen, vgl. Brenke, K. (2013): Allein tätige Selbständige – starkes Beschäf
tigungswachstum, oft nur geringe Einkommen. DIW Wochenbericht 
Nr. 7/2013; und Brenke, K., Beznoska, M. (2016): SoloSelbständige in Deutsch
land – Strukturen und Erwerbsverläufe. Bundesministerium für Arbeit und 
Soziales, Forschungsbericht 465, Berlin; und sind damit vermutlich auch nur 
schlecht für das Alter abgesichert. Insoweit könnte für diese Gruppe ein beson
derer Sicherungsbedarf bestehen und dieser als Begründung für die verpflich
tende Einbeziehung bisher nicht obligatorisch versicherter Selbständiger 
 dienen, vgl. etwa Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaft
lichen Entwicklung (Sachverständigenrat Wirtschaft) (2006): Jahresgutachten 
2006/2007. 261. Auf die Verteilungseffekte der Einbeziehung der Selb ständi
gen gehen wir in dieser Arbeit nicht weiter ein.

3 Vgl. etwa Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaft
lichen Entwicklung (Sachverständigenrat Wirtschaft) (2001): Jahresgutachten 
2001/2002. 160.
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Für die Analyse nutzen wir das Rentensimulations-
modell PenPro des DIW Berlin (Pension Projection 
Model) und vergleichen hypothetische Reformszena-
rien, bei denen die GRV auf alle geringfügig Beschäf-
tigten und Midi-Jobs und alle bisher nicht obligatorisch 
versicherten Selbständigen ausgeweitet wird (Kasten).4 
Verhaltensanpassungen sind dabei nicht berücksich-
tigt. Die Effekte der Reformszenarien werden dann mit 
einem Status-Quo-Szenario verglichen, in dem die Ent-
wicklung der GRV auf Basis des geltenden Rechts bis 
2040 simuliert wird.5

Insbesondere untersucht dieser Bericht die Wirkungen 
auf den Beitragssatz der GRV und das Sicherungsniveau 
vor Steuern bis zum Jahr 2040. Bei den Selbständigen 
werden zwei unterschiedliche Szenarien berechnet, in 
denen unterschieden wird, in welcher Frist diese in die 
GRV einbezogen werden. Im ersten Szenario werden alle 
Selbständigen ohne obligatorische Alterssicherung sofort 
in die GRV übernommen, im zweiten Szenario unterlie-
gen nur neu hinzukommende Selbständige der Versiche-
rungspflicht. Diese Unterscheidung illustriert vor allem, 
dass die Wirkungen dieser Reform stark von ihrer zeit-
lichen Umsetzung abhängen. Wenn alle Selbständigen 
sofort versicherungspflichtig würden, wären die unmit-
telbaren entlastenden Effekte auf die GRV relativ groß. 
In der längeren Frist reduzieren sich diese Entlastungs-
effekte aber, da ein immer größerer Teil der einbezoge-
nen Selbständigen selbst Rentenleistungen beansprucht. 
Wenn man einen längeren Übergangspfad unterstellt, 
wirkt sich die Entlastung weniger stark, dafür aber über 
einen sehr langen Zeitraum aus.

In PenPro werden auf Basis der Einnahmen- und Aus-
gabenberechnung der GRV die wesentlichen Determi-

4 Die aktuelle Version des Simulationsmodells ist eine Weiterentwicklung des 
Modells in Buslei, H., Peters, M. (2016): Gutachten Rentenversicherung – Teil 2: 
Entwicklungen von Beitragssatz und Niveau in der Gesetzlichen Rentenversiche
rung. Forschungsprojekt im Auftrag von Bündnis 90/Die Grünen, DIW Berlin – 
Politikberatung kompakt 110. Teile des Modells wurden im Rahmen des 
von der HansBöcklerStiftung geförderten Projekts „Verhaltens und Verteilungs
wirkungen von Rentenreformen – Wie beeinflussen Arbeitsmarkt und 
Gesundheits risiken die Effekte der Rente mit 67?“ entwickelt.

5 Aktuelle Studien zu den Wirkungen der verringerten Beitragspflicht bei 
Mini und MidiJobs auf den Beitragssatz und das Rentenniveau in der GRV in 
Deutschland sind uns nicht bekannt. Für Studien bis zum Jahr 2005 vgl. 
Brandt, T. (2003): Mini und MidiJobs im Kontext aktivierender Arbeitsmarkt 
und Sozialpolitik. WSIDiskussionspapier 142, 43–46. Effekte der Einbeziehung 
von Selbständigen in die GRV auf Beitragssatz und Rentenniveau wurden in 
verschiedenen Studien analysiert. Die untersuchten Varianten unterscheiden sich 
neben der Abgrenzung der einbezogenen Gruppen und dem einbezogenen 
Einkommen (Art und Höhe) in den Annahmen zur Lebenserwartung der Neu 
und Altversicherten und in der konkreten Berücksichtigung der Neuversicherten 
in der Rentenanpassungsregel. Vgl. zu diesen Studien insbesondere Werding, M. 
(2013): Alterssicherung, Arbeitsmarktdynamik und neue Reformen: Wie das 
Rentensystem stabilisiert werden kann. RuhrUniversität Bochum; Gasche, M., 
Rausch, J. (2013): Auswirkungen einer Einbeziehung der Selbständigen in die 
Gesetzliche Rentenversicherung. Perspektiven der Wirtschaftspolitik, 14, 3–4, 
305–345 sowie die dort und in Buslei, H., Peters, M. (2016), a. a. O. angegebene 
Literatur.

Kasten

Das Rentensimulationsmodell PenPro

Das Modell PenPro berücksichtigt für den Zeitraum bis zum 

Jahr 2040 in jedem Jahr die wesentlichen Bestimmungs

faktoren des Beitragssatzes und der Rentenleistungen in der 

GRV in Deutschland. Einen Ausgangspunkt des Fortschrei

bungsmodells bilden die Ergebnisse der 13. koordinierten 

Bevölkerungsvorausberechnung des Statistischen Bundes

amtes. Verwendet wurde die Variante 2: Kontinuität bei 

stärkerer Zuwanderung (G1L1W2, Geburtenrate 1,4 Kinder 

je Frau, Lebenserwartung bei Geburt 2060 für Jungen 84,8 

und für Mädchen 88,8 Jahre, langfristiger Wanderungssaldo 

+ 200 000 jährlich).

Zur Bestimmung der in der Zukunft entstehenden Renten

ansprüche und der Finanzierungsbasis der GRVLeistungen 

werden im Modell Annahmen zur Entwicklung von Beschäf

tigung und Löhnen, differenziert nach Alter, Geschlecht 

und Gebietsstand (Ost/West), getroffen. Die Setzung der 

An nahmen zur Erwerbsentwicklung orientiert sich am 

Vorgehen des Rentenversicherungsberichtes 2015 und ins

besondere für die Zeit zwischen 2030 und 2040 an einer 

aktuellen Vorausberechnung der Europäischen Kommis

sion.1 Neben den pflichtversicherten Arbeitnehmern ohne 

Beitragsbesonderheiten werden im Modell auch ausschließ

lich geringfügig Beschäftigte und in Nebentätigkeit gering

fügig Beschäftigte2, MidiJobber, bereits nach geltendem 

Recht in der GRV versicherungspflichtige Selbständige so

wie Selb ständige ohne obligatorische Altersvorsorge unter

schieden. Die Bemessungsgrundlage sowohl der GRVBei

träge als auch der erworbenen Rentenansprüche für diese 

Gruppen bilden die Arbeits einkommen (unter Beachtung 

der gruppenspezifischen Regelungen). Ausgangsbasis für 

die Fortschreibung sind entsprechend aufbereitete Daten 

des SOEP3 (Erwerbsquoten, Arbeitsstunden, Stundenlöhne).

1 European Commission (2014): The 2015 Ageing Report – Under
lying Assumptions and Projections Methodologies. Brüssel, ec.europa.
eu/economy_finance/publications/european_economy/2014/pdf/
ee8_en.pdf.

2 Geringfügig Beschäftigte wurden auf Basis der Angaben im SOEP 
zu den ausschließlich geringfügig Beschäftigten gezählt, wenn sie ange
geben haben, dass ihre derzeit ausgeübte Erwerbstätigkeit eine gering
fügige Beschäftigung ist. Als geringfügig Beschäftigte in Nebentätigkeit 
wurden Personen eingestuft, die angegeben haben, neben Beruf, Haus
halt, Ausbildung oder als Rentner Nebentätigkeiten auszuüben. 

3 Das SOEP ist Teil der im DIW Berlin angesiedelten Forschungsinf
rastruktur. Die Erhebung erfolgt durch TNS Infratest Sozialforschung 
München. Vgl. Wagner, G. G., Göbel, J., Krause, P., Pischner, R., Sie
ber, I. (2008): Das Soziooekonomische Panel (SOEP): Multidisziplinä
res Haushaltspanel und Kohortenstudie für Deutschland – Eine Ein
führung (für neue Datennutzer) mit einem Ausblick (für erfahrene 
Anwender). In: AStA Wirtschafts und Sozialstatistisches Archiv, Bd. 2, 
Heft 4, 301–328.
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Der Ausgangsbestand an Rentenansprüchen aus eigenem Recht 

im Startjahr der Simulation wird nach Alter, Geschlecht und Ge

bietsstand aus dem SOEP bestimmt. Die Rentenleistungen zu Be

ginn der Simulation werden in Entgeltpunkte umgerechnet. Dafür 

werden die nachgewiesenen sowie imputierte Rentenleistungen 

durch den aktuellen Rentenwert des Startjahres geteilt. Für 

Personen mit Rentenanwartschaften ohne Rentenbezug werden 

Ergebnisse einer Sondererhebung im SOEP zu den bestehenden 

Rentenanwartschaften verwendet und ebenfalls in Entgeltpunkte 

umgerechnet. Der in den Ausgangsdaten beobachtete Anteil der 

Rentenbeziehenden wird über die Zeit an die Veränderung der 

Erwerbsbeteiligung angepasst. Die Rentenansprüche erhöhen 

sich im Simulationszeitraum durch Anwartschaften, die in diesen 

Jahren aufgrund von Erwerbstätigkeit erworben werden.

Für Rentenbeziehende mit einer Rente aus eigenem Recht 

bis zum Alter von 62 Jahren wird angenommen, dass sie eine 

 Erwerbsminderungsrente erhalten. Für ältere Personen wird eine 

Altersrente angenommen. Zur Abbildung der Rente mit 67 wird 

die Erwerbsbeteiligung im Zeitablauf gesondert angehoben. 

Abschläge für Frühverrentung werden pauschal berücksichtigt. 

Witwenrenten und kinderbezogene Leistungen werden in Rela

tion zu den Renten aus eigenem Recht abgebildet.

Auf der Basis der Entgeltpunkte der Rentenberechtigten ergeben 

sich nach Multiplikation mit dem aktuellen Rentenwert die Renten

ausgaben. Der aktuelle Rentenwert wird jährlich entsprechend 

den Regelungen im Rentenrecht festgesetzt. Übrige Ausgaben der 

GRV wie die Krankenversicherungsbeiträge der Rentner er geben 

sich in Relation zu den Rentenausgaben oder werden fortgeschrie

ben. Auf der Einnahmenseite werden die Bundeszuschüsse mit 

den Bruttolöhnen und (auf vereinfachte Weise) der Veränderung 

des GRVBeitragssatzes fortgeschrieben. Die Gesamtausgaben 

nach Abzug der Bundeszuschüsse werden in Relation zu den 

beitragspflichtigen Einkommen gesetzt und damit der notwendige 

Beitragssatz in einem Jahr bestimmt. Neben dem Beitragssatz 

wird das Sicherungsniveau vor Steuern ausgewiesen. Hier wird die 

Rente einer Person mit 45 Entgeltpunkten (Standardrente), nach 

Abzug der Sozialbeiträge, in das Verhältnis zum beitragspflichtigen 

Durchschnittsentgelt der Arbeitnehmerinnen und Arbeit nehmer, 

nach Abzug der Sozialversicherungsbeiträge, gesetzt.

Geringfügig Beschäftigte

Bis zum Jahr 2012 waren geringfügig Beschäftigte in der GRV 

versicherungsfrei. Beitragspflichtig waren jedoch die Arbeitgeber 

mit einem Beitragssatz von 15 Prozent. Auf dieser Basis erwarben 

die Arbeitnehmer Ansprüche in der GRV (§ 76b SGB VI). Bei 

einem möglichen Verzicht auf die Versicherungsfreiheit ergab 

sich der Beitragssatz als Differenz zwischen dem allgemeinen 

GRVBeitragssatz und 15 Prozent. Die Rentenansprüche erhöhten 

sich entsprechend. Darüber hinaus hatten diese Versicherten 

Anspruch auf weitere Leistungen der GRV, wie insbesondere Re

habilitationsmaßnahmen. Von der Möglichkeit des Verzichts auf 

die Versicherungspflicht machte jedoch nur ein kleiner Teil der 

geringfügig Beschäftigten Gebrauch (knapp sieben Prozent im 

Jahr 20124).5 Seit 2013 unterliegen geringfügige Beschäftigungs

verhältnisse mit Ausnahme von „Altverträgen“ der Versicherungs

pflicht. Nach dem neuen Recht besteht die Möglichkeit, sich auf 

Antrag von der Versicherungspflicht befreien zu lassen (opt-out). 

Dann entfällt der Arbeitnehmerbeitrag als Differenz zwischen 

dem Arbeitgeberpauschalbeitrag (15 Prozent) und dem allgemei

nen Beitragssatz in der GRV. Entsprechend niedriger fallen auch 

die aus der Beschäftigung resultierenden Rentenansprüche aus.

Für die Modellrechnungen wurden Annahmen zur künftigen 

Entwicklung des Anteils der pflichtversicherten geringfügig 

Beschäftigten getroffen. Dabei wurde berücksichtigt, dass es 

im Jahr 2013 einen deutlichen Anstieg des Anteils der pflicht

versicherten geringfügig Beschäftigten an allen geringfügig 

Beschäftigten auf knapp 18 Prozent (knapp 23 Prozent bei aus

schließlich geringfügig Beschäftigten und knapp 10 Prozent bei 

geringfügig Beschäftigten in Nebentätigkeit) gab und dass aus 

anderen Zusammenhängen bekannt ist, dass das „framing“, also 

der Kontext von Entscheidungen, diese merklich beeinflussen 

kann.6 Es wurde angenommen, dass bis 2020 der Anteil der 

pflichtversicherten ausschließlich geringfügig Beschäftigten auf 

60 Prozent und der Anteil der pflichtversicherten geringfügig 

Beschäftigten in Nebentätigkeit auf 40 Prozent steigt und an

schließend konstant bleibt.7

Die Gleitzone bei MidiJobs reicht von 450 bis 850 Euro. In 

dieser Zone wird der Arbeitnehmerbeitragssatz zur GRV redu

ziert, wobei die Reduktion mit der Höhe des Arbeitseinkommens 

abnimmt. Im Modell wird diese Entlastung vereinfachend mit 

etwa einem Viertel des Arbeitnehmerbeitrags angenommen. In 

der untersuchten Reform entfällt diese Reduktion.

4 Eigene Berechnung auf der Basis der Angaben in DRV Bund, Versi
chertenbericht (2015), a. a. 0., 23. 

5 Vgl. für eine weitergehende Beschreibung der Rechtslage im Jahr 2012 
und der aktuellen Rechtslage Buslei, H., Peters, M. (2016), a. a. O., 16–19.

6 Kahneman, D., Tversky, A. (Hrsg.) (2000): Choices, values and frames. 
Cambridge.

7 Bei der Setzung der Annahmen zum versicherungsfreien Anteil in den 
beiden Gruppen auf Basis der Informationen im Versichertenbericht 2015 
wurden mögliche Unterschiede in unserer Zuordnung auf die beiden 
Gruppen und der entsprechenden Zuordnung im Versichertenbericht 
vernachlässigt.
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Selbständige

Das Rentenversicherungsrecht im SGB VI legt den versicherten 

Personenkreis durch explizite Nennung bestimmter Gruppen fest. 

Versicherungspflichtig sind nach § 1 Abs. 1 Nr. 1 insbesondere 

„Personen, die gegen Arbeitsentgelt oder zu ihrer Berufsausbil

dung beschäftigt sind“. Während auf diese Weise alle abhängig 

beschäftigten Arbeitnehmer (Ausnahmeregelungen, §§ 5, 6 SGB 

VI) versicherungspflichtig sind, fehlt eine solche Grundnorm für 

die Selbständigen. Vielmehr werden in §2 SGB VI explizit be

stimmte Teilgruppen der Selbständigen aufgezählt, die nach dem 

Gesetz versicherungspflichtig sind. Dazu zählen unter anderem 

selbständige Lehrer und Erzieher, bestimmte Pflegepersonen, 

in die Handwerksrolle eingetragene Handwerker sowie „Schein

selbständige“. Selbständige, die nicht genannt werden und auch 

nicht zu den Sonstigen Versicherten (§ 3 SGB VI), auf Antrag 

Versicherungspflichtigen (§ 4 SGB VI), oder den freiwillig Versi

cherten (§ 7 SGB VI) zählen, sind nicht Mitglieder in der GRV. 

Nicht in der GRV versicherte Selbständige sichern das Alters

einkommen – sofern sie dazu Willens und in der Lage sind – 

durch private Ersparnis. Eine wichtige Ausnahme bilden dabei 

jedoch Selbständige, die Mitglieder der kammergebundenen 

freien Berufe sind, für die ein Versorgungswerk besteht. Diese 

Selbständigen sind Pflichtmitglieder der Versorgungswerke. Zu 

diesen Berufen zählen insbesondere Apotheker, Ärzte, Architek

ten, Notare, Rechtsanwälte, Steuerberater, Tierärzte, Wirtschafts

prüfer und vereidigte Buchprüfer, Zahnärzte, und partiell selb

ständige Ingenieure und Psychotherapeuten. Darüber hinaus ist 

für selbständige Landwirte mit der Altershilfe für Landwirte ein 

eigenes System in der gesetzlichen Alterssicherung vorhanden.

Diese Studie konzentriert sich auf die bisher nicht in einem obli

gatorischen System (GRV, Versorgungswerke, Alterssicherung der 

Landwirte) einbezogenen Selbständigen. Zur Einordnung der Be

deutung der erwähnten Gruppen wurden Daten des Soziooekono

mischen Panels (SOEP) analysiert, die auch als Basis für die Simu

lationen verwendet werden. Diese Daten enthalten Informationen 

zur beruflichen Stellung (u. a. Selbständigkeit), nicht jedoch zum 

Versicherungsstatus der Selbständigen in der GRV. Die Versiche

rungspflicht lässt sich näherungsweise über die oben erwähnten 

Berufsgruppen erkennen. Allerdings bestehen insbesondere für die 

Handwerker Befreiungsmöglichkeiten, sodass mit der Zuordnung 

nach Berufsgruppen tendenziell eine Überschätzung entsteht. 

Daher wurden aus den erwähnten Gruppen zufällig Selbständige 

der Pflichtversicherung zugeordnet, sodass in etwa die Anzahl der 

pflichtversicherten Selbständigen nach den Rentenbestandsdaten 

der DRV Bund8 erreicht werden. Dies waren rund 280 000 Perso

nen im Jahr 2013. Im Modell wird von einer Zahl von 290 000 

Versicherten in diesem Jahr ausgegangen (Tabelle). 

Die Zahl der in Versorgungswerken versicherten Selbständigen 

beträgt etwa 530 000 Personen (Tabelle 1, Zeile „mit obligatori

scher Altersversorgung“). Die bereits unter geltendem Recht in der 

GRV oder in Versorgungswerken versicherten Selbständigen liegen 

zusammen bei etwa 830 000 Personen. Die neu einbezogenen 

und bisher nicht obligatorisch abgesicherten Personen stellen 

die Mehrheit der Selbständigen dar und belaufen sich auf rund 

2,5 Millionen Personen.9 Als Bemessungsgröße der Beiträge wurde 

das Bruttoeinkommen der Selbständigen (monatlicher Gewinn 

aus der selbständigen Tätigkeit) im SOEP im Befragungsmonat 

verwendet.10 Dabei wurde die Beitragsbemessungsgrenze vernach

lässigt, wodurch die Effekte der Einbeziehung der Selbständigen 

etwas überschätzt werden. 

8 Deutsche Rentenversicherung Bund: Rentenversicherung in Zeitreihen 
2015. DRVSchriften Bd. 22, 69.

9 Die hier berücksichtigte Gesamtzahl der Selbständigen ist mit 3,4 Mil
lionen Personen niedriger als die häufig betrachteten Werte nach dem 
Mikrozensus (4,4 Millionen Personen, ohne mithelfende Familien ange
hörige). Vgl. Statistisches Bundesamt (2012): Fachserie 1, Reihe 4.1.1; 
Brenke, K. (2015): Selbständige Beschäftigung geht zurück. DIW Wochen
bericht Nr. 36/2015, 790–796. Neben einer unterschiedlichen Erfassung 
in den beiden Erhebungen, ist hierfür vor allem von Bedeutung, dass wir 
bei Mehrfachnennungen bei der beruflichen Stellung anderen Zuständen 
eine höhere Priorität eingeräumt haben. Es handelt sich also eher um eine 
enge Abgrenzung der Selbständigen. Darüber hinaus wurden (aktive) 
Selbständige im Alter 65 und älter ausgeschlossen, da wir bei der betrach
teten Politikreform davon ausgehen, dass diese Gruppe nicht in die Ver
sicherungs pflicht einbezogen werden soll.

10 Bei der Einbeziehung der Selbständigen könnten auch alternative 
Bemessungsgrundlagen verwendet werden. So betrachten beispielsweise 
Gasche, M., Rausch, J. (2013), a. a. 0., 320 ff. Varianten mit einer Ver
wendung der halben/vollen Bezugsgröße der Sozialversicherung. Gründe 
für alternative Bemessungsgrundlagen könnten eine Vereinfachung des 
Verfahrens und die Beachtung spezifischer Besonderheiten bei einzelnen 
Gruppen von Selbständigen, etwa den Selbständigen in der Gründungs
phase, sein.

Kasten (Fortsetzung)

Tabelle

(Aktive) Selbständige 2013

In 1 000 Personen
Durchschnitts

einkommen 
pro Monat in Euro

Insgesamt 3 367 3 518

GRVVersicherte 294 2 798

Mit obligatorischer 
Alterssicherung

534 5 238

Ohne obligatorische 
Alterssicherung

2 540 3 239

Quelle: Eigene Berechnungen auf Basis des SOEP, Welle 2013.

© DIW Berlin 2016
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Im ersten Reformjahr 2016 sind nach den oben erwähn-
ten Annahmen im Referenzfall rund 39 Prozent der aus-
schließlich geringfügig Beschäftigten und rund 23 Pro-
zent der in Nebentätigkeit geringfügig Beschäftigten 
versicherungspflichtig. Die Ausweitung der Bemes-
sungsgrundlage erlaubt eine geringfügige Senkung des 
Beitragssatzes um gut einen Zehntelprozentpunkt. In 
den Folgejahren sind die Wirkungen noch schwächer.9 
Über das Jahr 2040 hinaus ist wegen der zunehmen-

9 Zum einen ist dafür die Tatsache verantwortlich, dass der mit der Reform 
zusätzlich versicherungspflichtige Anteil der geringfügig Beschäftigten bis 
zum Jahr 2020 auf 40 Prozent bei den ausschließlich geringfügig Beschäftig
ten und 60 Prozent bei den in Nebentätigkeit geringfügig Beschäftigten fällt, 
da annahmegemäß der Anteil der Pflichtversicherten auch unter geltendem 
Recht steigt. Zum anderen löst die anfängliche Senkung des Beitragssatzes 
wiederum eine Erhöhung des aktuellen Rentenwerts aus. Nach wenigen Jahren 
ist der größte Teil der Anpassung bereits erfolgt. Der Rückgang des Beitrags
satzes vermindert sich jedoch noch über den gesamten Betrachtungszeitraum. 
Das Sicherungsniveau vor Steuern steigt im Betrachtungszeitraum um maximal 
0,16 Prozentpunkte.

nanten der Rentenleistungen und des Beitragssatzes 
abgebildet. Die dafür nötigen Annahmen über die Ent-
wicklung der Bevölkerung, des Arbeitsmarktes und der 
Löhne orientieren sich am Rentenversicherungsbericht 
der Bundesregierung von 2015.6 Die Annahmen für den 
Zeitraum von 2030 bis 2040, der vom aktuellen Renten-
versicherungsbericht nicht abgedeckt wird, orientieren 
sich an der aktuellen Vorausberechnung der Europäi-
schen Kommission (Kasten).

Demographischer Wandel 
treibt die Entwicklung der GRV

Im Folgenden wird zunächst die Entwicklung der GRV 
bei geltendem Recht analysiert. Eine wichtige Einfluss-
größe im Zeitablauf ist der demographische Wandel. Die 
Anzahl der Beitragszahler geht aufgrund der demogra-
phischen Entwicklung trotz der Zunahme der Erwerbs-
beteiligung im Betrachtungszeitraum bis zum Jahr 2040 
deutlich zurück. Die Rentenleistungen nehmen dagegen 
wegen der zunehmenden Zahl der Rentenempfänger 
und der Lohnsteigerungen deutlich zu (Tabelle 1). 

Der Beitragssatz steigt bis zum Jahr 2030 auf gut 22 Pro-
zent und bis zum Jahr 2040 auf gut 23 Prozent. Das 
Sicherungsniveau vor Steuern geht von rund 48 Pro-
zent im Jahr 2016 auf rund 44 Prozent im Jahr 2030 
und rund 42 Prozent im Jahr 2040 zurück. Der Bei-
tragssatz und das Sicherungsniveau vor Steuern entwi-
ckeln sich damit in dieser Simulation bis zum Jahr 2029 
ähnlich wie im Rentenversicherungsbericht 20157. Die 
Entwicklung der Beitragssätze für die Jahre bis 2040 
liegt im (unteren) Bereich der Ergebnisse vergleich-
barer Modelle.8 

Versicherungspflicht für Mini-Jobs 
hat kaum entlastende Wirkungen 

In der ersten Simulation wird die Ausweitung der voll-
ständigen Versicherungspflicht in der GRV auf gering-
fügig Beschäftigte und Midi-Jobs analysiert. Für diese 
Beschäftigtengruppen wird (Kasten) auch unter gelten-
dem Recht bereits zumindest ein Beitrag der Arbeitge-
ber fällig, sodass mit der vollen Einbeziehung der Grup-
pe keine Veränderung in der Anzahl der Personen mit 
Beiträgen zur GRV entsteht. 

6 Bundesministerium für Arbeit und Soziales: Bericht der Bundesregierung 
über die gesetzliche Rentenversicherung, …, Rentenversicherungsbericht 2015. 
www.bmas.de/SharedDocs/Downloads/DE/PDFPressemitteilungen/2015/
rentenversicherungsbericht2015.pdf.

7 Bundesministerium für Arbeit und Soziales, a. a. O., 40.

8 Gasche, M., Rausch, J. (2013), a. a. 0., 322: knapp 25 Prozent im Jahr 
2040; Werding, M. (2013), a. a. O., 61: 23,7 Prozent im Jahr 2040; Prognos 
(2016): Perspektive 20440: Fakten zur Rentendebatte. Pressegespräch am 
13.06.2016, www.prognos.com/publikationen/allepublikationen/626/show/
73a5b80b6a8dc0503b1fe895bcb48acd/, 4: 23,7 Prozent im Jahr 2040.

Tabelle 1

Referenzentwicklung der GRV im Status Quo

Beitragzahlende1 Rentenleistungen Beitragssatz
Sicherungsniveau 

vor Steuern

in 1 000 Personen in Milliarden Euro in Prozent

2015 34 802 224,5 18,3 48,5

2016 34 934 235,1 18,6 48,5

2017 35 014 242,0 18,7 48,3

2018 35 055 252,3 18,9 48,0

2019 35 034 261,4 19,1 47,8

2020 34 961 272,1 19,3 47,5

2021 34 745 282,5 19,5 47,2

2022 34 506 293,8 19,8 46,9

2023 34 228 305,1 20,1 46,5

2024 34 010 317,9 20,5 46,1

2025 33 739 327,7 20,7 45,7

2026 33 436 341,2 21,2 45,2

2027 33 116 352,5 21,5 44,8

2028 32 818 365,0 21,8 44,4

2029 32 509 376,9 22,1 44,0

2030 32 224 390,1 22,4 43,6

2031 31 980 402,6 22,6 43,2

2032 31 724 416,7 22,9 42,9

2033 31 502 430,3 23,1 42,6

2034 31 324 443,7 23,3 42,3

2035 31 195 455,9 23,3 42,0

2036 31 104 469,8 23,4 41,9

2037 31 038 483,1 23,5 41,8

2038 30 984 495,2 23,4 41,7

2039 30 935 509,1 23,4 41,7

2040 30 886 522,3 23,3 41,6

1 Gerinfügig Beschäftigte gehen mit ihrer Haupt- und ihrer Nebentätigkeit ein.

Quelle: PenPro, DIW Berlin.

© DIW Berlin 2016

Der Beitragssatz steigt und das Sicherungsniveau sinkt.
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den Inanspruchnahme der Leistungen damit zu rech-
nen, dass sich die Entlastung der Beitragssätze bis auf 
null verringert. 

Einbeziehung der Selbständigen 
führt auch mittelfristig 
zu Entlastungen der GRV

In den folgenden Simulationen wird die Auswirkung 
der Einbeziehung der Selbständigen ohne obligatorische 
Alterssicherung untersucht. Wie oben bereits diskutiert, 
hat die Hinzunahme der Selbständigen in langer Frist 
kaum Auswirkungen auf die Finanzentwicklung der um-
lagefinanzierten GRV, aber im Übergang entstehen ent-
lastende Effekte. Daher ist es entscheidend, wie die Re-
form eingeführt wird. 

Sofortige Einbeziehung aller Selbständigen 
käme sowohl den aktuellen Beitragszahlern 
als auch den Bestandsrentnern zu Gute

Die Einbeziehung aller Selbständigen ohne obligato-
rische Alterssicherung im Jahr 2016 führt in diesem 
Jahr zu einer Zunahme der Anzahl der beitragspflichti-
gen GRV-Versicherten um etwa 2,4 Millionen Personen. 
Die damit einhergehende Erhöhung der Bemessungs-
grundlage der Beiträge erlaubt eine deutliche Senkung 
des Beitragssatzes um 1,9 Prozentpunkte. Bei der gelten-
den Rentenanpassungsregel führt dies in den Folgejah-
ren zu einem Anstieg des aktuellen Rentenwerts und da-
mit der Rentenleistungen. Diese haben wiederum einen 
Anstieg des Beitragssatzes zur Folge, sodass der Rück-
gang des Beitragssatzes im Jahr 2020 etwa einen Pro-

Tabelle 2

Wirkungen einer vollen Versicherungspflicht für geringfügig Beschäftigte und Midi-Jobber

Beitragzahlende Rentenleistungen Beitragssatz Sicherungsniveau vor Steuern

Differenz zu 
geltendem Recht

Differenz zu 
geltendem Recht

Differenz zu 
geltendem Recht2

Differenz zu 
geltendem Recht

in 1 000 Personen in Milliarden Euro in Prozent in Prozentpunkten in Prozent in Prozentpunkten

2015 34 802 0 224,5 0,0 18,3 0,0 48,5 0,0

2016 34 934 0 235,1 0,0 18,5 −0,1 48,4 0,0

2017 35 014 0 243,0 1,0 18,6 0,0 48,4 0,1

2018 35 055 0 253,0 0,7 18,9 −0,1 48,1 0,1

2019 35 034 0 262,3 0,9 19,0 0,0 47,9 0,1

2020 34 961 0 273,0 0,9 19,3 0,0 47,6 0,1

2021 34 745 0 283,4 0,9 19,5 0,0 47,4 0,1

2022 34 506 0 294,9 1,0 19,8 0,0 47,0 0,1

2023 34 228 0 306,2 1,1 20,1 0,0 46,7 0,1

2024 34 010 0 319,2 1,2 20,5 0,0 46,3 0,2

2025 33 739 0 329,0 1,3 20,7 0,0 45,8 0,2

2026 33 436 0 342,6 1,4 21,1 0,0 45,4 0,2

2027 33 116 0 354,1 1,6 21,4 0,0 45,0 0,2

2028 32 818 0 366,6 1,6 21,8 0,0 44,5 0,2

2029 32 509 0 378,6 1,7 22,0 0,0 44,1 0,2

2030 32 224 0 391,9 1,8 22,3 0,0 43,7 0,2

2031 31 980 0 404,6 2,0 22,6 0,0 43,4 0,2

2032 31 724 0 418,8 2,1 22,9 0,0 43,1 0,2

2033 31 502 0 432,5 2,2 23,1 0,0 42,8 0,2

2034 31 324 0 446,0 2,4 23,3 0,0 42,5 0,2

2035 31 195 0 458,4 2,5 23,3 0,0 42,2 0,2

2036 31 104 0 472,4 2,6 23,4 0,0 42,0 0,2

2037 31 038 0 485,8 2,7 23,4 0,0 41,9 0,2

2038 30 984 0 498,0 2,8 23,4 0,0 41,9 0,2

2039 30 935 0 512,1 2,9 23,4 0,0 41,8 0,2

2040 30 886 0 525,3 3,1 23,3 0,0 41,8 0,2

1 Gerinfügig Beschäftigte gehen mit ihrer Haupt- und ihrer Nebentätigkeit ein.
2 Kleine negative Werte wurden auf null gerundet.

Quelle: PenPro, DIW Berlin.

© DIW Berlin 2016

Die Effekte auf den Beitragssatz und das Sicherungsniveau sind nur klein.
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aber immerhin noch rund 0,7 Prozentpunkte.11 Auch 
die von der Einbeziehung der Selbständigen bewirkte 
Erhöhung des Sicherungsniveaus nach Steuern geht im 

Entlastungseffekte im Zeitraum bis 2040 liegen bei Verwendung des Nettoein
kommens als Bemessungsgrundlage etwas höher als nach den hier vorgestell
ten Ergebnissen für die sofortige Einbeziehung der nicht obligatorisch versicher
ten Selbständigen. 

11 Dabei ist aber zu beachten, dass hier von einer durchschnittlichen Lebens
erwartung der einbezogenen Selbständigen ausgegangen wurde. Sollten diese 
überdurchschnittlich lange leben, dann würden sie ebenfalls überdurchschnitt
lich lange Rentenleistungen erhalten und sich die Reduktion des Beitragssatzes 
gegenüber dem ausgewiesenen Wert vermindern, vgl. Gasche, M., Rausch, J. 
(2013), a. a. O., 310–316. In Simulationen von Gasche, M., Rausch, J. (2013), 
a. a. O., 329–330, wird eine bis zu zwei Jahre höhere Lebenserwartung von 
Selbständigen im Vergleich zu bisher GRVVersicherten angenommen. Langfris
tig ist der Beitragssatz dann nach Einbeziehung der Selbständigen geringfügig 
höher als im Referenzergebnis. 

zentpunkt beträgt. Mit dem Anstieg des aktuellen Ren-
tenwerts steigt auch das Sicherungsniveau vor Steuern. 
In den Jahren ab 2017 liegt es zunächst rund 1,5 Prozent-
punkte über dem Referenzszenario (Tabelle 3). Von der 
Reform profitieren damit sowohl die aktiv Versicherten 
über niedrigere Beitragssätze als auch die Bestandsrent-
ner über höhere Rentenleistungen.

In der längeren Frist reduziert sich die Entlastung der 
Beitragssätze, da ein immer größerer Teil der einbe-
zogenen Selbständigen selbst Rentenleistungen bean-
sprucht.10 Im Jahr 2040 beträgt der Entlastungseffekt 

10 Gasche, M., Rausch, J. (2013), a. a. O., 320 ff. betrachten in einer Variante 
den Fall der Einbeziehung aller zum Zeitpunkt der Umstellung unter 50Jähri
gen Selbständigen einschließlich der Mitglieder von Versorgungswerken. Die 

Tabelle 3

Reformwirkungen Fall 1: alle Selbständigen sind betroffen

Beitragzahlende1 Rentenleistungen Beitragssatz Sicherungsniveau vor Steuern

Differenz zu 
geltendem Recht

Differenz zu 
geltendem Recht

Differenz zu 
geltendem Recht 

Differenz zu 
geltendem Recht

in 1 000 Personen in Milliarden Euro in Prozent in Prozentpunkten in Prozent in Prozentpunkten

2015 34 802 0 224,5 0,0 18,3 0,0 48,5 0,0

2016 37 353 2 419 235,1 0,0 16,8 −1,9 47,9 −0,5

2017 37 439 2 425 254,5 12,5 18,0 −0,7 49,3 1,0

2018 37 485 2 430 261,3 9,0 17,8 −1,1 49,7 1,8

2019 37 472 2 437 272,2 10,8 18,1 −1,0 49,3 1,5

2020 37 401 2 440 283,0 10,9 18,3 −1,0 49,1 1,6

2021 37 181 2 436 294,2 11,7 18,5 −1,0 48,8 1,6

2022 36 935 2 429 306,2 12,4 18,8 −1,0 48,4 1,6

2023 36 655 2 427 318,2 13,1 19,1 −1,0 48,1 1,5

2024 36 421 2 411 332,0 14,1 19,6 −1,0 47,7 1,5

2025 36 134 2 395 342,5 14,8 19,8 −1,0 47,2 1,5

2026 35 809 2 372 356,9 15,7 20,2 −1,0 46,7 1,5

2027 35 467 2 351 369,2 16,6 20,5 −1,0 46,3 1,4

2028 35 148 2 330 382,6 17,6 20,8 −1,0 45,8 1,4

2029 34 818 2 309 395,5 18,6 21,1 −0,9 45,3 1,4

2030 34 518 2 293 409,7 19,6 21,5 −0,9 44,9 1,4

2031 34 257 2 277 423,4 20,8 21,7 −0,9 44,5 1,3

2032 33 978 2 255 438,7 21,9 22,0 −0,9 44,2 1,3

2033 33 734 2 232 453,3 23,0 22,3 −0,8 43,8 1,3

2034 33 535 2 211 467,9 24,2 22,5 −0,8 43,5 1,2

2035 33 387 2 192 481,1 25,2 22,6 −0,8 43,2 1,2

2036 33 284 2 180 496,1 26,3 22,6 −0,8 43,0 1,1

2037 33 209 2 171 510,7 27,6 22,7 −0,7 42,9 1,1

2038 33 151 2 167 523,9 28,8 22,7 −0,7 42,8 1,1

2039 33 102 2 167 539,3 30,2 22,7 −0,7 42,7 1,1

2040 33 052 2 165 553,9 31,6 22,7 −0,7 42,7 1,0

1 Gerinfügig Beschäftigte gehen mit ihrer Haupt- und ihrer Nebentätigkeit ein.

Quelle: PenPro, DIW Berlin.

© DIW Berlin 2016

Die Entlastungen im Beitragssatz nehmen im Zeitabaluf tendenziell ab.
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0,6 Prozentpunkte erreicht. Auch in diesem Jahr haben 
die einbezogenen Selbständigen noch lange nicht das 
Regelrenteneintrittsalter erreicht, sodass auch anschlie-
ßend die Anzahl der einbezogenen Selbständigen wei-
ter steigt und der Entlastungseffekt bei den Beiträgen 
noch zunimmt.12

Das Sicherungsniveau vor Steuern nimmt erwartungs-
gemäß im Zeitablauf nur langsam zu. Im Jahr 2030 
wird eine Erhöhung um 0,3 Prozentpunkte und im Jahr 

12 Gasche, M., Rausch, J. (2013), a. a. O., 327, betrachten auch den Fall einer 
Einbeziehung aller zum Zeitpunkt der Umstellung unter 30Jährigen (alternativ 
zu unter 50Jährigen im Basisfall) und kommen zu dem Ergebnis, dass in die
sem Fall der „Beitragssatzeffekt und der Rentenniveaueffekt zwar kurzfristig 
geringer ausfällt, dafür aber weitaus länger anhält“.

Zeitablauf zurück. Die Differenz zum geltenden Recht 
beträgt aber auch im Jahr 2040 noch rund einen Pro-
zentpunkt.

Allmähliche Umstellung hätte auch 
nennenswerte entlastende Wirkungen 
auf die GRV

Werden nur die neuen Selbständigen ohne obligatori-
sche Altersversorgung (Alter 25 und jünger im ersten 
Reformjahr 2016) einbezogen, dann ist der Entlastungs-
effekt bei den Beitragssätzen zunächst sehr gering (Ta-
belle 4). Dies ist plausibel, da auch die Anzahl der jun-
gen Selbständigen relativ gering ist. Die Zahl der einbe-
zogenen Selbständigen nimmt nur langsam zu. Bis zum 
Jahr 2040 wird eine Entlastung beim Beitragssatz um 

Tabelle 4

Reformwirkungen Fall 2: Nur neue Selbständige sind betroffen

Beitragzahlende1 Rentenleistungen Beitragssatz Sicherungsniveau vor Steuern

Differenz zu 
geltendem Recht

Differenz zu 
geltendem Recht

Differenz zu 
geltendem Recht2 

Differenz zu 
geltendem Recht

in 1 000 Personen in Milliarden Euro in Prozent in Prozentpunkten in Prozent in Prozentpunkten

2015 34 802 0 224,5 0,0 18,3 0,0 48,5 0,0

2016 34 962 28 235,1 0,0 18,6 0,0 48,5 0,0

2017 35 053 39 242,1 0,1 18,7 0,0 48,3 0,0

2018 35 110 55 252,4 0,1 18,9 0,0 48,0 0,0

2019 35 095 60 261,6 0,2 19,0 0,0 47,8 0,0

2020 35 052 92 272,3 0,2 19,3 0,0 47,5 0,0

2021 34 856 111 282,7 0,3 19,5 0,0 47,3 0,0

2022 34 665 159 294,2 0,4 19,8 −0,1 46,9 0,0

2023 34 412 184 305,7 0,6 20,1 −0,1 46,6 0,1

2024 34 241 231 318,7 0,7 20,4 −0,1 46,2 0,1

2025 34 017 278 328,8 1,1 20,6 −0,1 45,8 0,1

2026 33 813 377 342,5 1,3 21,0 −0,1 45,4 0,1

2027 33 538 422 354,3 1,8 21,3 −0,1 45,0 0,2

2028 33 303 485 367,0 2,0 21,6 −0,2 44,6 0,2

2029 33 025 516 379,5 2,6 21,9 −0,2 44,2 0,2

2030 32 771 547 393,1 3,0 22,2 −0,2 43,8 0,3

2031 32 586 606 405,9 3,2 22,4 −0,3 43,5 0,3

2032 32 376 652 420,6 3,9 22,6 −0,3 43,2 0,3

2033 32 235 734 434,5 4,2 22,8 −0,3 42,9 0,3

2034 32 137 814 448,6 5,0 22,9 −0,4 42,6 0,3

2035 32 108 913 462,7 6,8 22,9 −0,4 42,5 0,4

2036 32 052 948 477,4 7,6 23,0 −0,4 42,4 0,5

2037 32 039 1 001 491,1 8,0 23,0 −0,5 42,3 0,6

2038 32 032 1 047 504,0 8,8 22,9 −0,5 42,3 0,6

2039 32 045 1 110 518,5 9,4 22,8 −0,6 42,3 0,6

2040 32 083 1 197 533,2 10,9 22,7 −0,6 42,3 0,7

1 Gerinfügig Beschäftigte gehen mit ihrer Haupt- und ihrer Nebentätigkeit ein.
2 Kleine negative Werte wurden auf null gerundet.

Quelle: PenPro, DIW Berlin.

© DIW Berlin 2016

Die Entlastungen im Beitragssatz nehmen im Betrachtungszeitraum zu.
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Beitragssatzes als auch eine Erhöhung des Rentenniveaus 
erreicht werden kann. Die zeitliche Verteilung dieser Vor-
teile (für die bisher bereits in der GRV pflichtversicherten 
Gruppen) hängt in hohem Maße von der zeitlichen Um-
setzung der Einbeziehung der Selbständigen ab.

Es ist zwar richtig, dass sich eine Ausweitung des Ver-
sichertenkreises in einem umlagefinanzierten Renten-
system – unter sonst gleichbleibenden Bedingungen – 
langfristig nicht auswirken wird, da mit zusätzlichen 
Beitragszahlungen später zusätzliche Rentenzahlungen 
fällig werden. Aber die kurz- bis mittelfristigen Effekte 
könnten durchaus substanziell sein. Eine solche Beurtei-
lung müsste allerdings auch berücksichtigen, dass es 
Anpassungsreaktionen geben könnte und andere Effek-
te, die nicht Gegenstand dieses Wochenberichts sind. 
Sofern sich Betroffene der Versicherungspflicht entzie-
hen oder weniger Einkommen erzielen, überschätzt die 
vorgelegte Simulation die Effekte und gibt nur die maxi-
malen Effekte an. Trotzdem könnte eine entsprechen-
de Reform neben der besseren Absicherung der bisher 
nicht Versicherten auch zu einer Stabilisierung der GRV 
in den Jahren beitragen, in denen der demographische 
Wandel stark belastend auf die Finanzen der GRV wir-
ken wird (ab Mitte der 20er Jahre), weil dann die Baby-
Boomer in Rente gehen werden. Dabei wird allerdings 
nicht verkannt, dass die Beitragsbelastung auch nach 
dem Jahr 2040 hoch bleiben dürfte.

2040 eine Erhöhung um bereits 0,7 Prozentpunkte er-
reicht (Tabelle 5). 

Fazit

Mit der vollen Versicherungspflicht für geringfügig Be-
schäftigte und Midi-Jobber sowie der Einbeziehung von 
bisher nicht obligatorisch versicherten Selbständigen 
würde die GRV sich in die Richtung einer Erwerbstäti-
genversicherung wandeln. Dies ist für viele ein wichti-
ges Ziel, das unabhängig von den Auswirkungen auf die 
Finanzierbarkeit der GRV als positiv angesehen wird. Die 
in diesem Bericht vorgelegten Simulationsrechnungen 
zeigen, dass die Finanzierungsbasis der GRV durch die 
Versicherungspflicht für geringfügig Beschäftigte und 
Midi-Jobber nur geringfügig verändert wird, da zu erwar-
ten ist, dass auch unter der geltenden Rechtslage die ge-
ringfügig Beschäftigten zu einem erheblichen Teil voll 
versichert sein werden und die Summe der Einkommen 
der Gruppe relativ gering ist. Ein Effekt dieser Maßnah-
me wäre allerdings – wie oben diskutiert – das Schließen 
von Lücken in den Versicherungsbiographien.

Anders sieht es bei der Einbeziehung der bisher nicht 
obligatorisch versicherten Selbständigen aus. Mit dieser 
Maßnahme können ebenfalls Absicherungslücken ge-
schlossen werden. Hinzu kommt aber, dass im hier be-
trachteten Zeitraum bis 2040 sowohl eine Reduktion des 

INCLUSION OF THE SELF-EMPLOYED IN THE PUBLIC PENSION SYSTEM HAS NOTABLE SHORT 
AND MEDIUM-TERM EFFECTS

Abstract: A frequently mentioned proposal for reforming the 
statutory pension insurance system (GRV) involves expand
ing the group of insuredeconomically active persons. Such 
a reform aims at two primary benefits: offering pensions to 
those who are currently uninsured and stabilizing the GRV’s 
financial foundations. This report examines the financial 
impact of a compulsory insurance for mini and midijobbers 
as well as the selfemployed. It is shown that the inclusion of 
mini and midijobbers would have little impact on the GRV’s 
financial position, but that the inclusion of selfemployed 
workers could markedly improve it in the medium term. 

Behavioral adaptations are not taken into account. The 
chronology of the reform’s implementation is of particular 
importance: the favorable effects of including selfemployed 
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tions will be flowing into the system, but no pensions will 
have been paid out yet. If all existing selfemployed individu
als were to be included into the GRV at this very moment, 
the maximum positive effects would be achieved in just a 
few years; if only newly selfemployed individuals were to be 
included, the maximum effect would not materialize until 
after 2040.

JEL: H24, H26, D31
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